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Empfänger: Delegationen 
Betr.: Tagung des Europäischen Rates (17./18. März 2016) 

– Entwurf der Schlussfolgerungen 
  

Gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a der Geschäftsordnung des Rates erhalten die Delegationen 

anbei den Entwurf der Schlussfolgerungen, den der Präsident des Europäischen Rates in enger 

Zusammenarbeit mit dem Mitglied des Europäischen Rates, das den Mitgliedstaat vertritt, der den 

halbjährlichen Vorsitz des Rates wahrnimmt, und mit dem Präsidenten der Kommission erstellt hat. 
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I. MIGRATION 

1. Der Europäische Rat bekräftigt seine umfassende Strategie zur Bewältigung der 

Migrationskrise. Mehrere Elemente unserer gemeinsamen europäischen Antwort sind bereits 

umgesetzt worden und zeitigen Ergebnisse. An den übrigen Elementen wird unentwegt 

weitergearbeitet, damit auch diese möglichst bald umgesetzt werden können. Vorrang wird 

auch weiterhin die Wiedererlangung der Kontrolle über unsere Außengrenzen haben. 

2. Anknüpfend an die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs vom 7. März und im 

Zusammenhang mit dem Gemeinsamen Aktionsplan EU-Türkei und seiner möglichen 

Ausweitung ruft der Europäische Rat dazu auf, 

• die Arbeiten zu den Hotspots (Registrierungszentren) zu intensivieren; bei der Herstellung 

der vollen Funktionsfähigkeit sämtlicher Hotspots und der Aufstockung der Aufnahme-

kapazitäten wurden etliche Fortschritte erzielt; die betreffenden Anstrengungen sollten mit 

umfassender Unterstützung durch die EU fortgesetzt werden, was auch Unterstützung für 

die griechischen Asylstrukturen einschließt; 

• alle Mittel einzusetzen, um die Kapazitäten Griechenlands für die Rückführung irregulärer 

Migranten in die Türkei zu unterstützen. Die Mitgliedstaaten erklären sich bereit, 

Griechenland kurzfristig die erforderlichen Mittel, einschließlich Grenzschutzbeamten, 

Asylexperten und Dolmetschern, zur Verfügung zu stellen. Der Europäische Rat ersucht 

die Kommission, die Unterstützung für Griechenland zu koordinieren; 

• Soforthilfe bereitzustellen, um Griechenland bei der Bewältigung der humanitären Lage zu 

helfen. Ein wichtiger Schritt in dieser Hinsicht ist die rasche Annahme der Verordnung 

über die Soforthilfe. Der von der Kommission vorgelegte Entwurf eines Berichtigungs-

haushaltsplans sollte unverzüglich angenommen werden. Die Mitgliedstaaten werden 

ersucht, umgehend zusätzliche Beiträge im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens zu 

leisten sowie bilaterale humanitäre Hilfe bereitzustellen; 

• die Umsiedlung aus Griechenland zu beschleunigen, wozu auch die Durchführung der 

erforderlichen Sicherheitskontrollen gehört; da die Zahl der Anträge nunmehr die Zahl der 

Angebote übersteigt, wie dem Bericht der Kommission vom 16. März zu entnehmen ist, 

sollten die Mitgliedstaaten entsprechend den bestehenden Verpflichtungen rasch mehr 

Plätze anbieten. 
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3. Anknüpfend an seine Schlussfolgerungen vom Februar 2016 ersucht der Europäische Rat die 
Europäische Investitionsbank, ihm auf seiner Junitagung eine konkrete Initiative vorzu-
schlagen, die zum Ziel hat, rasch zusätzliche Finanzmittel zur Förderung eines nachhaltigen 
Wachstums, wichtiger Infrastrukturen und des sozialen Zusammenhalts in der südlichen 
Nachbarschaft und in den Ländern des westlichen Balkans zu mobilisieren. 

4. Der Europäische Rat ist im Hinblick auf mögliche neue Routen für irreguläre Migration 
äußerst wachsam und ruft dazu auf, alle Maßnahmen zu treffen, die sich hier als erforderlich 
erweisen könnten. In diesem Zusammenhang bleibt es von entscheidender Bedeutung, überall 
und mit allen angemessenen Mitteln gegen Schleuser vorzugehen. 

5. Der Europäische Rat bekräftigt seine vorangegangenen Schlussfolgerungen zu den 
verschiedenen Elementen der umfassenden Strategie und ist erfreut über die Fortschritte, die 
bei dem Vorschlag zur Europäischen Grenz- und Küstenwache erzielt wurden; dieser 
Vorschlag sollte so rasch wie möglich angenommen werden. Auch die Arbeiten zur künftigen 
Gestaltung der Migrationspolitik der EU, einschließlich der Dublin-Verordnung, werden 
vorangebracht. 

II. ARBEITSPLÄTZE, WACHSTUM UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 

6. Als Richtschnur für die Beratungen des Rates über das Europäische Semester 2016 hat der 
Europäische Rat die prioritären Politikbereiche des Jahreswachstumsberichts gebilligt: 
Wiederankurbelung der Investitionstätigkeit, Fortsetzung der Strukturreformen zur 
Modernisierung unserer Volkswirtschaften und eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. 
Die Mitgliedstaaten werden diese Prioritäten in ihren anstehenden nationalen Reform-
programmen und Stabilitäts- oder Konvergenzprogrammen zum Ausdruck bringen. Eine 
solche Politik wird dazu beitragen, den derzeitigen Aufschwung auf eine nachhaltigere 
Grundlage zu stellen und Wachstum und Beschäftigung zu fördern. 

7. Auf seiner Tagung im Juni wird sich der Europäische Rat mit den Fortschritten befassen, die 
bei den Arbeiten zur Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion erzielt wurden. Ferner 
wird er die Fortschritte bei der Umsetzung aller Aspekte des Binnenmarkts, einschließlich der 
Verwirklichung der Strategien der Kommission für den Binnenmarkt, für einen digitalen 
Binnenmarkt und für die Kapitalmarktunion, im Hinblick darauf erörtern, das bisher 
ungenutzte Wachstums- und Produktivitätspotenzial des Binnenmarkts vollständig 
auszuschöpfen. 

8. Angesichts der schwierigen Lage im europäischen Stahlsektor vor dem Hintergrund 
weltweiter Überkapazitäten fordert der Europäische Rat die Kommission und den Rat auf, mit 
entschlossenen Maßnahmen auf diese Herausforderung zu reagieren. 
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III. KLIMA UND ENERGIE 

9. Der Europäische Rat begrüßt die Vorlage des Pakets zur Energieversorgungssicherheit und 

der Mitteilung "Nach Paris" durch die Kommission. Gestützt auf frühere Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates und die von ihm gebilligten einschlägigen Strategien legt er den 

Gesetzgebern nahe, die Arbeit an den Vorschlägen zur Stärkung der Energieversorgungs-

sicherheit der EU vorrangig weiterzuverfolgen. Auf der Grundlage der Mitteilung zum 

Klimaschutz unterstreicht er die Zusage der EU, die EU-internen Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren, wie es der Europäische Rat im Oktober 2014 beschlossen hat. Die Anpassung der 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieses Rahmens ist weiterhin eine vorrangige Aufgabe. 

Der Europäische Rat ersucht die Kommission, zügig alle noch ausstehenden diesbezüglichen 

Vorschläge zu diesem Zweck zu unterbreiten, damit der Rechtsetzungsprozess rasch in Gang 

kommt. Der Europäische Rat sieht der Unterzeichnung des Übereinkommens von Paris am 

22. April in New York erwartungsvoll entgegen und betont, dass die Europäische Union und 

ihre Mitgliedstaaten in der Lage sein müssen, das Übereinkommen von Paris so bald wie 

möglich und so rechtzeitig zu ratifizieren, dass sie ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

Vertragsparteien sind.  
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